
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der
Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU)

2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300NET6YB688UCO80

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstätigkeit, die
zur Erreichung eines
Umweltziels oder
sozialen Ziels beiträgt,
vorausgesetzt, dass
diese Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeinträchtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird,
Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensführung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist
ein Klassifikationssystem,
das in der Verordnung
(EU) 2020/852 festgelegt
ist und ein Verzeichnis
von ökologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstätigkeiten
enthält. Diese
Verordnung umfasst
kein Verzeichnis der
sozial nachhaltigen
Wirtschaftstätigkeiten.
Nachhaltige Investitionen
mit einem Umweltziel
könnten
taxonomiekonform sein
oder nicht.

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

BB U Ja Bo c Nein

U Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getätigt: ____%

c Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthält es einen Mindestanteil
von 20 % an nachhaltigen Investitionen

U in Wirtschaftstätigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

U mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

U in Wirtschaftstätigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie nicht als
ökologisch nachhaltig einzustufen
sind

c mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

c mit einem sozialen Ziel

U Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getätigt: ____%

U Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getätigt

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt
beworben?

Der Fonds investiert mindestens 20 % seines Gesamtvermögens in nachhaltige Investitionen, die
ökologische und soziale Ziele verfolgen. BlackRock definiert eine nachhaltige Investition als eine
Investition in Emittenten oder Wertpapiere, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels
beitragen, diese Ziele nicht erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die
investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht
sich für die Bestimmung der Ausrichtung der Investition an ökologischen oder sozialen Zielen auf
relevante Nachhaltigkeitsrahmen.

Nachhaltige Investitionen müssen auch dem Grundsatz der „Vermeidung erheblicher
Beeinträchtigungen“ („Do no significant harm“, DNSH) entsprechen, dessen Anforderungen in den
geltenden Rechtsvorschriften festgelegt sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien entwickelt, um
zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht.
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Der Anlageberater wird eine eigene Methodik anwenden, um Anlagen zu bewerten, basierend auf
dem Ausmaß, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h.
ökologischen und sozialen Nutzen oder Kosten gemäß der Definition des Anlageberaters. Der
Anlageberater wird bestrebt sein, das Engagement in Anlagen zu erhöhen, bei denen davon
ausgegangen wird, dass sie positive externe Effekte aufweisen (d. h. Emittenten mit niedrigeren
Kohlenstoffemissionen und Emittenten mit positiven ESG-Merkmalen), und versucht, das
Engagement in Anlagen zu begrenzen, bei denen angenommen wird, dass sie negative externe
Effekte aufweisen, (d. h. Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen, Emittenten mit bestimmten
umstrittenen Geschäftspraktiken und Emittenten mit negativen ESG-Merkmalen). Die Höhe der
Beteiligung an jeder Aktivität kann anhand eines prozentualen Umsatzanteils, einer festgelegten
Gesamtumsatzschwelle oder einer Verbindung zu einer beschränkten Aktivität unabhängig von der
Höhe des daraus erzielten Umsatzes bewertet werden.

Der Fonds wendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region an. Mit diesen
Kriterien werden Engagements vermieden, die nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben,
indem sie eine direkte Anlage in Emittenten ausschließen, die wesentlich an der Förderung von
Kraftwerkskohle und Teersand sowie an der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle
beteiligt sind. Negative soziale Auswirkungen werden ebenfalls vermieden, indem eine direkte
Anlage in Emittenten, die an umstrittenen Waffen und Kernwaffen beteiligt sind, sowie in
Emittenten, die wesentlich an der Herstellung und am Vertrieb von zivilen Schusswaffen und Tabak
beteiligt sind, ausgeschlossen wird. Der Fonds schließt auch Emittenten aus, von denen
angenommen wird, dass sie gegen die 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen
verstoßen haben, die die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und
Korruptionsbekämpfung umfassen. Weitere Informationen zu den Basisausschlusskriterien von
BlackRock für die EMEA-Region finden Sie unter folgendem Link, den Sie kopieren und in Ihren
Webbrowser einfügen können: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/
blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Dieser Fonds wendet die für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte geltenden Ausschlüsse an.

Der Fonds bewirbt die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf die im Übereinkommen
von Paris festgelegten Ziele, indem er Investitionen in Unternehmen ausschließt, deren Einnahmen
zu mindestens 1 % aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der
Raffination von Stein- und Braunkohle stammen; deren Einnahmen zu mindestens 10 % aus der
Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen stammen; deren
Einnahmen zu mindestens 50 % aus der Exploration, der Förderung, der Herstellung oder dem
Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen stammen; oder deren Einnahmen zu mindestens 50 % aus
Stromerzeugung bei einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2e/kWh stammen.

Der Fonds bewirbt zudem soziale Merkmale im Zusammenhang mit: (a) der Verringerung der
Verfügbarkeit von Waffen, indem Investitionen in Unternehmen mit Beteiligung an Aktivitäten in
Verbindung mit umstrittenen Waffen ausgeschlossen werden; (b) der Förderung von Gesundheit
und Wohlergehen, indem Investitionen in Unternehmen, die am Anbau und/oder der Herstellung
von Tabak beteiligt sind, ausgeschlossen werden; und (c) dem Schutz der Menschenrechte, der
Einhaltung von Arbeitsstandards, dem Umweltschutz und der Korruptionsbekämpfung, indem
Investitionen in Unternehmen ausgeschlossen werden, von denen angenommen wird, dass sie
gegen die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsätze
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale
Unternehmen verstoßen haben.

Bei der Anwendung dieser Ausschlüsse stützen wir uns auf die von einem Drittanbieter (MSCI) zur
Verfügung gestellten Daten.

Der Fonds kann in von Unternehmen begebene „grüne, soziale und nachhaltige“ (GSS) Anleihen
investieren, deren Erlöse – gemäß den in den Emissionsunterlagen der Anleihe verfügbaren
Informationen – speziell für Projekte zur Förderung positiver ökologischer und/oder sozialer Beiträge
und zur Abschwächung nachteiliger Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit bestimmt sind, wie z. B.
Investitionen in erneuerbare Energien oder Energieeffizienz. Für solche Anlagen in GSS-Anleihen
werden nicht alle Ausschlüsse, die unter Bezugnahme auf den Paris-abgestimmten EU-
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Referenzwert erfolgen, auf Emittentenebene angewendet. Stattdessen werden diese Ausschlüsse
wie folgt vorgenommen:

E Ausschlüsse unter Bezugnahme auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert in Bezug auf
Verstöße gegen UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze (wie unter (c) oben beschrieben)
erfolgen auf Emittentenebene; und

E die anderen vorstehend beschriebenen Ausschlüsse unter Bezugnahme auf den Paris-
abgestimmten EU-Referenzwert erfolgen auf Ebene der Wirtschaftstätigkeiten, die durch die
GSS-Anleihe finanziert werden.

Der Fonds kann zu anderen Zwecken als Anlagezwecken ein indirektes Engagement (unter
anderem über Derivate und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen) in Emittenten
eingehen, die sich in Bereichen engagieren, die mit den oben beschriebenen, für Paris-
abgestimmte EU-Referenzwerte geltenden Ausschlüssen unvereinbar sind. Zu den Umständen,
unter denen ein solches indirektes Engagement erfolgen kann, gehören unter anderem solche, in
denen ein Kontrahent eines DFI, in das der Fonds investiert, Sicherheiten stellt, die mit den ESG-
Kriterien des Fonds unvereinbar sind, oder solche, in denen ein OGA, in den der Fonds investiert,
keine ESG-Kriterien oder andere ESG-Kriterien anwendet als der Fonds und somit ein Engagement
in Wertpapieren eingeht, die mit den ESG-Kriterien des Fonds unvereinbar sind.

Der Fonds verwendet zur Erreichung der von ihm beworbenen ESG-Merkmale keinen
Referenzwert.

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird
gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

B Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben
werden, herangezogen?

Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erreichung der durch diesen Fonds
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale gemessen wird, gehören:

1. Die Bestände des Fonds in nachhaltigen Investitionen, wie oben beschrieben.

2. Die Bestände des Fonds in Anleihen, bei denen die Verwendung der Emissionserlöse
an bestimmte Zwecke gebunden ist, darunter „grüne Anleihen“, „nachhaltige Anleihen“
und „soziale Anleihen“ (jeweils definiert durch BlackRocks entsprechende eigene
Methodik, die sich an den International Capital Markets Association Green Bond,
Sustainable Bond bzw. Social Bond Principles orientiert). Die Positionen des Fonds in
grünen, nachhaltigen und sozialen Anleihen können dazu führen, dass der Fonds
Engagements bei Emittenten eingeht, die ihrerseits mit den oben beschriebenen
Ausschlüssen unvereinbare Engagements haben.

3. Vom Fonds gehaltene Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mit
positiven externen Effekten verbunden sind, und die Vermeidung von negativen
externen Effekten, wie vorstehend beschrieben.

4. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren durch den Fonds, wie unten beschrieben.

5. Der Ausschluss von Positionen des Fonds in Emittenten, die anhand der in der Richtlinie
zu den Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region festgelegten
Kriterien sowie anhand von Ausschlussfiltern, wie oben beschrieben, identifiziert
werden.

B Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen
Zielen bei?

Der Fonds legt zur Erreichung seines Anlageziels mindestens 20 % seiner Bestände in
nachhaltigen Investitionen an. Alle nachhaltigen Investitionen werden vom Anlageberater
dahingehend bewertet, ob sie dem oben beschriebenen DNSH-Standard von BlackRock
entsprechen.
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BlackRock investiert in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe ökologischer und/oder
sozialer Ziele beitragen. Dazu gehören unter anderem alternative und erneuerbare Energien,
Energieeffizienz, Verhütung oder Eindämmung von Verschmutzungen, Wiederverwendung
und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie die Ziele für
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („Umweltziele und soziale Ziele“).

Eine Investition wird als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel gewertet, wenn:

a) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zur Erreichung eines Umweltziels
und/oder sozialen Ziels beiträgt; oder

b) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel
beitragen, oder

c) die Verwendung der Emissionserlöse als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen
Ziel gewertet wird, wie grüne Anleihen, soziale Anleihen und nachhaltige Anleihen; oder

d) die festverzinslichen Wertpapiere auf ökologische und/oder soziale Ziele ausgerichtet
sind.

B Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht
erheblich geschadet?

Nachhaltige Investitionen entsprechen dem Grundsatz der „Vermeidung erheblicher
Beeinträchtigungen“ („Do no significant harm“, DNSH), dessen Anforderungen in den
geltenden Rechtsvorschriften festgelegt sind. BlackRock hat für alle nachhaltigen
Investitionen eine Reihe von Kriterien entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine
Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, von denen anzunehmen
ist, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, sind nicht als nachhaltige
Investitionen einzustufen. Weitere Informationen zu den obigen Angaben finden Sie unter
folgendem Link, den Sie kopieren und in Ihren Webbrowser einfügen können: https://www.
blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-sfdr-sustainable-investments-
methodology.pdf

Bei denwichtigsten
nachteiligen
Auswirkungen handelt
es sich um die
bedeutendsten
nachteiligen
Auswirkungen von
Investitions-
entscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen
Umwelt, Soziales und
Beschäftigung, Achtung
der Menschenrechte und
Bekämpfung von
Korruption und
Bestechung.

–– Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berücksichtigt?

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren werden für
jede Anlageart anhand der eigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen
bewertet. BlackRock verwendet Daten Dritter und/oder Fundamentalanalysen, um
Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken und
erhebliche Beeinträchtigungen verursachen.

–– Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen werden geprüft, um etwaige nachteilige Auswirkungen zu
berücksichtigen und die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für
multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft
und Menschenrechte, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht
Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der
Internationalen Charta der Menschenrechte, zu gewährleisten. Emittenten, von denen
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angenommen wird, dass sie gegen diese Übereinkommen verstoßen haben, werden nicht
als nachhaltige Investitionen betrachtet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem
taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind
spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeinträchtigen

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

c Ja

U Nein

Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
durch Anwendung der Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region sowie durch
seine Ausschlusspolitik und seine Bestände in grünen Anleihen.

Der Fonds berücksichtigt die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

E Treibhausgasemissionen

E CO2-Fußabdruck

E Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird

E Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind

E Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren
Energiequellen

E Intensität des Energieverbrauchs je Sektor mit hoher Klimaauswirkung

E Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale
Unternehmen

E Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der
Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und der OECD-Leitsätze für
multinationale Unternehmen

E Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition sowie chemische und
biologische Waffen)

Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren über den DNSH-Standard von BlackRock für nachhaltige Investitionen. Der
Fonds wird in seinem Jahresbericht über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren informieren.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie
dient als Richtschnur für
Investitions-

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an und legt dabei in einer Weise an,
die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht.

5

BNM0425U-4423970-13948279



entscheidungen, wobei
bestimmte Kriterien wie
beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz
berücksichtigt werden.

Der Fonds wird versuchen, sein Kohlenstoffemissionsprofil zu reduzieren, indem er in grüne
Anleihen, Emittenten mit geringeren Kohlenstoffemissionen und Emittenten investiert, die sich zur
Dekarbonisierung verpflichtet haben. Der Fonds strebt an, in nachhaltige Investitionen zu
investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf „grüne Anleihen“ (wie nach seiner eigenen
Methodik definiert, die sich an den International Capital Markets Association Green Bond Principles
orientiert), und sein Gesamtvermögen wird entsprechend der unten beschriebenen ESG-Politik
angelegt.

Der Fonds wendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region an.

Der Fonds wendet die für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte geltenden Ausschlüsse an.

Ferner wird der Anlageberater eine eigene Methodik anwenden, um Anlagen zu bewerten,
basierend auf dem Ausmaß, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in
Verbindung stehen, d. h. ökologischen und sozialen Nutzen oder Kosten gemäß der Definition des
Anlageberaters. Der Anlageberater wird bestrebt sein, das Engagement in Anlagen zu erhöhen, bei
denen davon ausgegangen wird, dass sie mit positiven externen Effekten verbunden sind (d. h.
Emittenten mit niedrigeren Kohlenstoffemissionen und Emittenten mit positiven ESG-Merkmalen),
und versucht, das Engagement in Anlagen zu begrenzen, von denen angenommen wird, dass sie
mit negativen externen Effekten verbunden sind, einschließlich insbesondere der Begrenzung von
Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die beteiligt sind am Eigentum oder Betrieb von
Aktivitäten oder Einrichtungen im Zusammenhang mit Glücksspiel und der Produktion von
Materialien für Erwachsenenunterhaltung.

Die Höhe der Beteiligung an jeder Aktivität kann anhand eines prozentualen Umsatzanteils, einer
festgelegten Gesamtumsatzschwelle oder einer Verbindung zu einer beschränkten Aktivität
unabhängig von der Höhe des daraus erzielten Umsatzes bewertet werden. Die verbleibenden
Emittenten (d.h. die Emittenten, die für eine Anlage durch den Fonds noch nicht ausgeschlossen
wurden) werden anschließend vom Anlageberater unter anderem anhand ihrer Fähigkeit, die mit
ESG-konformen Geschäftspraktiken verbundenen Risiken und Chancen zu steuern, sowie ihres
ESG-Risiko- und -Chancen-Profils, wie z. B. ihrer Führungs- und Governance-Struktur, die als
wesentlich für nachhaltiges Wachstum angesehen wird, ihrer Fähigkeit, längerfristige ESG-
bezogene Probleme strategisch zu bewältigen, und der potenziellen Auswirkungen, die dies auf die
Finanzlage eines Emittenten haben kann, bewertet. Der Fonds kann ein begrenztes indirektes
Engagement (u. a. über Derivate und Anteile an OGA sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch als
Schuldtitel bezeichnet), die von Staaten und staatlichen Stellen weltweit ausgegeben werden) in
Emittenten mit Engagements eingehen, die nicht mit den oben beschriebenen ESG-Kriterien
vereinbar sind.

B Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele
verwendet werden?

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie lauten wie folgt:

1. Beibehaltung eines Anteils an nachhaltigen Investitionen im Fonds in Höhe von
mindestens 20 %. Im Zusammenhang mit diesen nachhaltigen Investitionen werden
mindestens 1 % des Gesamtvermögens des Fonds in nachhaltige Investitionen mit
ökologischen Zielen, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet sind, investiert und
werden mindestens 1 % des Gesamtvermögens des Fonds in nachhaltige Investitionen
mit einem sozialen Ziel investiert.

2. Erhöhung des Engagements in Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie
mit positiven externen Effekten verbunden sind, bei gleichzeitiger Begrenzung von
Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mit negativen externen
Effekten verbunden sind.

3. Anwendung der Richtlinie zu den Basisausschlusskriterien von BlackRock für die
EMEA-Region und von Ausschlussfiltern.
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B Umwelchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Fonds wendet zwar Ausschlussfilter an, um Investitionen in den oben aufgeführten
Aktivitäten zu vermeiden, es besteht jedoch keine Verpflichtung, den Umfang der
Investitionen um einen Mindestsatz zu verringern.

Die Verfahrensweisen
einer guten
Unternehmensführung
umfassen solide
Managementstrukturen,
die Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergütung von
Mitarbeitern sowie die
Einhaltung der
Steuervorschriften.

B Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

BlackRock bewertet die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der
Unternehmen, in die investiert wird, durch eine Kombination aus eigenen Erkenntnissen und
der aus dem Engagement des Anlageberaters im Rahmen der Unternehmensbeteiligung
gewonnenen Erkenntnisse mit Daten von externen ESG-Research-Anbietern. BlackRock
nutzt Daten externer ESG-Research-Anbieter, um zunächst diejenigen Emittenten zu
identifizieren, die möglicherweise keine zufriedenstellenden Verfahrensweisen der
Unternehmensführung in Bezug auf wichtige Leistungskennzahlen zu soliden
Managementstrukturen, Beziehungen zu den Arbeitnehmern und die Vergütung von
Mitarbeitern sowie die Einhaltung von Steuervorschriften haben.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell
problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um
sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt,
davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines
angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem
Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine
Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die
Vermögensallokation
gibt den jeweiligen Anteil
der Investitionen in
bestimmte
Vermögenswerte an.
Taxonomiekonforme
Tätigkeiten, ausgedrückt
durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den
Anteil der Einnahmen
aus umweltfreundlichen
Aktivitäten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln
- Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird,
aufzeigen, z. B. für den
Übergang zu einer
grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben
(OpEx), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitäten
der Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in Anlagen investiert, die auf die oben
beschriebenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf
ökologische oder soziale Merkmale). Im Zusammenhang mit diesen Anlagen werden mindestens
20 % des Gesamtvermögens des Fonds in nachhaltige Investitionen investiert (#1A Nachhaltige
Investitionen) und der übrige Teil wird in Anlagen investiert, die auf die oben beschriebenen
anderen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1B Andere ökologische/
soziale Merkmale).

Im Zusammenhang mit den nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) wird
mindestens 1 % des Gesamtvermögens des Fonds in nachhaltige Investitionen mit ökologischen
Zielen, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet sind, investiert und wird mindestens 1 % des
Gesamtvermögens des Fonds in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel investiert. Der
verbleibende Anteil der nachhaltigen Investitionen des Fonds kann zwischen diesen beiden Arten
von nachhaltigen Investitionen schwanken.

Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere Anlagen investieren (#2 Andere
Investitionen).

B Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Fonds darf für Investmentzwecke und für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements
Derivate einsetzen. Die oben genannten ESG-Ratings oder ESG-Analysen gelten nur für die
Basiswerte der vom Fonds eingesetzten Derivate.
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich derzeit nicht, mehr als 0 % seines Vermögens in nachhaltige
Investitionen mit einem Umweltziel zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform
sind. Diese Investitionen können jedoch einen Bestandteil des Portfolios bilden.

Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformität
umfassen die Kriterien
für fossiles Gas die
Begrenzung der
Emissionen und die
Umstellung auf
erneuerbare Energie
oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende
2035. Die Kriterien für
Kernenergie beinhalten
umfassende Sicherheits-
und Abfallentsorgungs-
vorschriften.

B Wird mit dem Finanzprodukt in EU‐taxonomiekonforme Tätigkeiten im
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie 1 investiert?

U Ja

U In fossiles Gas U In Kernenergie

c Nein

Der Fonds verpflichtet sich derzeit nicht, in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie zu investieren. Diese Investitionen
können jedoch einen Bestandteil des Portfolios bilden.

9

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“)

beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar
ermöglichend darauf hin,
dass andere Tätigkeiten
einen wesentlichen
Beitrag zu den
Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die
es noch keine CO2-
armen Alternativen gibt
und die unter anderem
Treibhausgas-
emissionswerte
aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

B Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und
ermöglichende Tätigkeiten?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende
Tätigkeiten zu investieren. Diese Investitionen können jedoch einen Bestandteil des
Portfolios bilden.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

sind nachhaltige
Investitionen mit einem
Umweltziel, die die
Kriterien für ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten
gemäß der EU-
Taxonomie nicht
berücksichtigen.

Mindestens 1 % des Gesamtvermögens des Fonds wird in nachhaltige Investitionen mit
Umweltzielen investiert, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind.

Der Fonds investiert in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht
mit der EU-Taxonomie konform sind:(i) dies ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii)
Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie sind möglicherweise nicht
verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten sind nach den
verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie möglicherweise nicht
zugelassen oder es sind möglicherweise nicht alle in diesen technischen
Bewertungskriterien festgelegten Anforderungen erfüllt.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Mindestens 1 % des Gesamtvermögens des Fonds wird in nachhaltigen Investitionen mit
einem sozialen Ziel angelegt.

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck
wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen
Mindestschutz?

Andere Investitionen sind auf 20 % begrenzt und können Derivate, Barmittel- und
barmittelähnliche Instrumente und Anteile an OGA sowie festverzinsliche Wertpapiere
(auch als Schuldtitel bezeichnet), die von Staaten und staatlichen Stellen weltweit
ausgegeben werden, einschließen.

Diese Investitionen können zu Anlagezwecken beim Verfolgen des (nicht-ESG-
bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder zur Absicherung
verwendet werden.

Andere Investitionen werden nicht auf ökologische oder soziale
Mindestschutzmaßnahmen überprüft.
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Bei den
Referenzwerten handelt
es sich um Indizes, mit
denen gemessen wird,
ob das Finanzprodukt
die beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

Nein.

B Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

Nicht zutreffend.

B Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode
sichergestellt?

Nicht zutreffend.

B Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

B Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?

Nicht zutreffend.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

Bitte besuchen Sie die Seite für den Fonds auf der Website. Sie finden diese, indem Sie den
Namen des Fonds in die Suchleiste auf der Website von BlackRock, www.blackrock.com,
eingeben. Weitere Informationen zu den Kriterien für nachhaltige Investitionen finden Sie unter
folgendem Link, den Sie kopieren und in Ihren Webbrowser einfügen können: https://www.
blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-sfdr-sustainable-investments-methodology.
pdf. Weitere Informationen zu den Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region
finden Sie unter folgendem Link, den Sie kopieren und in Ihren Webbrowser einfügen können:
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-
middleeast-and-africa.pdf
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